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Personalnebenkosten stellen einen wesentlichen Kostenbestandteil im Rahmen der Kalkulation der 
Personalkosten dar. Die ÖNORM B 20611 nennt und gliedert die Personalnebenkosten, sagt zu deren 
Berechnung jedoch nichts aus. Wegen der nicht unbeachtlichen Höhe müssen die Personalneben-
kosten im Rahmen der Baukalkulation treffsicher erfasst werden. Je nach Branchenzugehörigkeit 
und betriebsindividuellen Umständen ergeben sich die Personalnebenkosten in unterschiedlicher 
Höhe.

1. Gliederung und Grundlagen1

1.1. Allgemeines
Durch die Beschäftigung von Mitarbeitern ent
stehen dem Dienstgeber zunächst die direkten 
Arbeitskosten. Sie bestehen aus dem laufenden 
Bezug (Löhne bzw Gehälter) sowie Zulagen, Zu
schläge usw. Weitere Kosten ergeben sich etwa aus 
dem Weihnachtsgeld und dem Urlaubszuschuss 
(Sonderzahlungen). Zusätzlich sind Sozialversi
cherungsbeiträge und andere gesetzlich vorge
schriebene Abgaben zu berücksichtigen, die mit 
der Beschäftigung von Personen einhergehen. Für 
manche Branchen ergeben sich Kosten aus dem 
BUAG bzw aus dem BSchEG.

Alle über die direkten Arbeitskosten hinausge
henden Personalkosten werden als Personalneben
kosten bezeichnet. Um eine Struktur in die Perso
nalnebenkosten zu bringen, werden sie ähnlich der 
ÖNORM B 2061 (siehe Abbildung 1) in folgende 
Gruppen eingeteilt:

	● direkte Personalnebenkosten;
	● umgelegte Personalnebenkosten;
	● weitere Personalnebenkosten.

1.2. Direkte Personalnebenkosten
Eine allgemein gültige Definition der direkten 
Personalnebenkosten gibt es nicht. Aus Sicht der 
Kalkulation werden darunter all jene Beiträge 
verstanden, die mit der Personalbeschäftigung 
einhergehen und bereits als Prozentsatz auf das 
sozialversicherungspflichtige Entgelt vorliegen. 
Die Prozentsätze der direkten Personalnebenkosten 
stammen aus diversen gesetzlichen Grundlagen.

Zu den direkten Personalnebenkosten zäh
len daher die Sozialversicherungsbeiträge (zB für 
Pensionsversicherung oder Krankenversicherung) 
und andere Beiträge wie die Nebenbeiträge (zB 
Wohnbauförderungsbetrag oder InsolvenzEnt
geltsicherung) und jene an den Familienlastenaus
gleichsfonds oder die Kommunalsteuer. Folgende 
Posten können den direkten Personalnebenkosten 
zugeordnet werden:

	● Dienstgeberanteil zu Sozialversicherungsbei
trägen und Nebenbeiträge;

	● Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenaus
gleichsfonds (DB) sowie Zuschlag zum Dienst
geberbeitrag (DZ);

	● Beitrag zur betrieblichen Vorsorgekasse (Ab
fertigung neu, ausgenommen es kommt das 

1 ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen – Verfah
rensnorm (Ausgabe: 1. 5. 2020).

BUAG zur Anwendung bzw es kommt auch 
bei langjähriger Betriebszugehörigkeit nicht 
die Abfertigung neu zur Anwendung);

	● Kommunalsteuer.
In der ÖNORM B 2061 ist vorgeschlagen, die 
Kommunalsteuer den weiteren Personalneben
kosten (K3Blatt, Zeile 14) zuzuordnen (siehe 
Abbildung 1). Eine solche Vorgangsweise bringt 
aber Unordnung in die Berechnung der Perso-
nalnebenkosten. Die Kommunalsteuer liegt be
reits als Prozentsatz auf das sozialversicherungs
pflichtige Entgelt vor. Es ist sinnvoll, sie gleich den 
direkten Personalnebenkosten zuzuordnen, damit 
diese später in der zutreffenden Höhe gemeinsam 
mit den anderen Komponenten der direkten Perso
nalnebenkosten bei der Berechnung der Höhe der 
umgelegten Personalnebenkosten berücksichtigt 
werden kann.

1.3. Umgelegte Personalnebenkosten
Auch für die umgelegten Personalnebenkosten 
gibt es keine allgemein gültige Definition. Unter 
diesem Begriff werden jene Personalkosten zusam
mengefasst, die nicht dem Direktbezug und den 
direkten Personalnebenkosten entsprechen. Umge
legte Personalnebenkosten sind jene Kosten, die 
mit der Beschäftigung von Personal einherge-
hen und erst nach einer Nebenrechnung in die 
Personalkostenberechnung übernommen wer-
den können.

In der Regel wird die Kalkulation auf die pro-
duktive Arbeitszeit bezogen, weil nur diese erlös
bringend ist. Daher gilt es alle Kosten, die während 
unproduktiver Zeiten oder unstetig anfallen, auf 
die produktive Arbeitszeit umzulegen. Die Vertei
lung erfolgt in der Regel gleichmäßig. Betrachtet 
wird ein längerer Zeitraum, um Schwankungen 
auszugleichen (zB bewegliche Feiertage, die auf 
einen Samstag oder Sonntag fallen).

Kosten während unproduktiver Zeiten (im Sin
ne von nicht erlösbringenden Zeiten und nicht zu 
verwechseln mit den unproduktiven Zeiten gemäß 
K3Blatt) können zB durch das Ausfallsprinzip 
bedingt sein. So sind Dienstgeber bei gesetzli
chen Feiertagen etwa dazu verpflichtet, den durch
schnittlichen laufenden Bezug der letzten 13 Wo
chen an die Dienstnehmer zu leisten. Feiertage 
ergeben aber keine erlösbringenden Zeiten. Daher 
müssen die anfallenden Kosten auf die produktive 
und verrechenbare Arbeitszeit umlegt werden. 

Unstetig anfallende Kosten entstehen zB durch 
den Urlaubszuschuss oder das Weihnachtsgeld. 
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Auch diese Bestandteile müssen gleichmäßig über 
die produktive und verrechenbare Arbeitszeit ver
teilt werden.

1.4. Weitere Personalnebenkosten
Neben den direkten Personalnebenkosten und den 
umgelegten Personalnebenkosten sind gegebenen
falls noch weitere, vor allem regionale Abgaben 
oder Steuern zu berücksichtigen, die mit der Per
sonalbeschäftigung einhergehen. In Wien ist das 
zB die UBahnSteuer. Diese Kosten werden den 
weiteren Personalnebenkosten zugerechnet.2

2. Berechnung der Personal-
nebekosten

2.1. Vorbemerkung
Die Berechnung der Personalnebenkosten kann 
unterschiedlich vorgenommen werden. Zwei Mög
lichkeiten für die Berechnung der Personalneben
kosten werden nachstehend vorgestellt, wobei auf 
eine Berechnungsmöglichkeit genauer eingegan
gen wird.

2.2. Berechnung der Personalnebenkosten 
auf Basis der Personalverrechnung

Die Höhe der Personalnebenkosten kann aus Wer
ten, die in der Personalverrechnung vorliegen, er
mittelt werden. Dabei sind zunächst der gesamte 
Personalaufwand und über Abgrenzungen der ge
samte produktive Personalaufwand zu ermitteln. 
Dann gilt es die von den Arbeitskräften geleisteten 
produktiven Stunden, also jene Stunden, an denen 
verkaufbare Arbeitsleistung erbracht wird, zu er
mitteln. Über diese Werte und unter Berücksich
tigung des bekannten Prozentsatzes für die direk
ten Personalnebenkosten, können die umgelegten 
Personalnebenkosten errechnet werden. Details 
zu dieser Berechnung können einer aktuellen Bro
schüre der Geschäftsstelle Bau der Wirtschafts
kammer Österreich3 entnommen werden.

2 In Punkt 5.2.2.4.3. der ÖNORM B 2061 wird darauf verwie
sen, dass weitere Personalnebenkosten auf die Örtlichkeit der 
Beschäftigung und Gesetze und Verordnungen zurückzuführen 
sind. Dementsprechende Personalkosten können aber, wenn 
sachlich begründet, auch den direkten Personalnebenkosten 
oder den umgelegten Personalnebenkosten zugeordnet werden 
(zB Kommunalsteuer).

3 Kropik, Von den Werten der Kostenrechnung zu den Werten 
im K2Blatt und K3Blat der ÖNORM B 2061:2020 (2020), 

2.3. Übernahme der Personalnebenkosten 
aus Musterberechnungen

2.3.1. Allgemeines
Weil viele Unternehmer bei der Ableitung der 
Personalnebenkosten aus der eigenen Kostenrech
nung auf Schwierigkeiten stoßen, wird gerne auf 
Musterberechnungen zurückgegriffen. Die kalku
latorische Ermittlung der Personalnebenkosten in 
Anlehnung an eine Musterberechnung kann ein zu
treffendes Ergebnis ergeben, wenn einige Grund
sätze eingehalten werden und die Musterberech
nungen individualisiert werden.4

Zu beachten ist jedenfalls, dass eine für eine 
Branche erstellte Musterberechnung für eine 
andere Branche unzutreffend ist. Außerdem 
kann eine von einer Interessenvertretung ausge
gebene Musterberechnung nur Durchschnittswerte 
bilden. Für das individuelle Unternehmen sind al
lerdings nicht Durchschnittswerte, sondern die ei
genen zutreffenden Werte maßgebend. Viele Wer
te brauchen nicht individualisiert zu werden (zB 
die Anzahl der Feiertage, denn diese sind für alle 
Unternehmen gleich). Die Anzahl der Kranken
standstage, die Anzahl der Urlaubstage (fünfwö
chiger oder sechswöchiger Urlaubsanspruch) und 
vor allem unternehmens oder tätigkeitsbezogene 
Ausfallszeiten sind individuell. Auch gilt es zu be
rücksichtigen, ob gewisse unproduktive Zeiten im 
Aufwandswert ihren Niederschlag finden oder bei 
der Bemessungsgrundlage der umgelegten Perso
nalnebenkosten.

Um zu verdeutlichen, dass die Personalneben
kosten je nach Branchenzugehörigkeit anders aus
fallen, sind nachfolgend zwei Musterberechnungen 
für Branchen vorgestellt, die für das Bauwesen 
sehr relevant sind:5 einmal für Betriebe, die die 
Personalnebenkosten nach dem Kollektivvertrag 
für Bauindustrie und Baugewerbe6 und allen Sach
bereichen des BUAG7 zu ermitteln haben, und ein

online abrufbar unter https://www.wko.at/branchen/gewerbe
handwerk/bau/K2K3ausKORE_2020_WEB.pdf.

4 Siehe dazu auch Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und 
ÖNORM B 2061 (2020) 258.

5 Berechnungsstand ist der 1. 1. 2021.
6 Online abrufbar unter https://www.wko.at/service/kollektivver 

trag/kvbauindustriebaugewerbearbeiter2020.html.
7 Das sind die Sachbereiche Urlaub, Abfertigung, Winterfeiertage 
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Direkte Personalnebenkosten 

( Dienstgeberbeiträge) Umgelegte Personalnebenkosten Weitere Personalnebenkosten

Arbeitslosenversicherung,  
Familienlastenausgleichsfonds,  
InsolvenzEntgeltsicherung,  
Krankenversicherung nach ASVG 
und EFZG,  
Mitarbeitervorsorge, Pensions
versicherung,  
Schlechtwetterentschädigung,  
Unfallversicherung,  
Wohnbauförderung

Bezahlte Nichtarbeitszeiten wie 
Urlaub, Feiertage oder Ausfallstage 
(zB wegen Krankheit),  
Sonderzahlungen: Urlaubszuschuss 
und Weihnachtsgeld (Weihnachts
remuneration),  
direkte Personalnebenkosten auf 
Sonderzahlungen, bezahlte Nicht
arbeitszeiten und dergleichen,  
Abfertigungen,  
Mehrkosten wegen Schlecht
wetterentschädigung

Gesetzlich bedingte Nebenkosten 
wie zB Kommunalsteuer oder ört
lich bedingte Abgaben und Steuern

Abbildung 1: Einteilung und exemplarische Zuordnung der Personalnebenkosten nach Tabelle 1  
der ÖNORM B 2061
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mal für Betriebe, die dem Kollektivvertrag für Ar
beiter im eisen und metallverarbeitende Gewerbe8 
unterliegen.

8 Online abrufbar unter https://www.wko.at/service/kollektivver 
trag/kveisenmetallverarbeitendegewerbearbeiter2021.html. 
Dieser Kollektivvertrag ist zB für Dachdecker, Glaser, Spengler, 
Metalltechniker (Schlosser), Sanitärtechniker, Heizungstech
niker, Lüftungstechniker, Elektrotechniker, Gebäudetechniker, 
Alarmtechniker und Kommunikationstechniker relevant. Ob der 
Kollektivvertrag tatsächlich anzuwenden ist, ergibt sich aus dem 
kollektivvertraglichen Geltungsbereich.

2.3.2. Berechnung der direkten 
 Personalnebenkosten

2.3.2.1. Berechnungsgrundlage
Um die direkten Personalnebenkosten zu berech
nen, bedarf es keines großen Aufwands. Die Pro
zentsätze sind verlautbart. Im Wesentlichen gilt es 
drei Komponenten der direkten Personalnebenkos
ten näher zu betrachten. Nicht jeder Betrieb unter
liegt dem BSchEG. Demnach ist der entsprechen
de Beitrag anzusetzen oder nicht anzusetzen. Die 
Höhe des DZ, das ist die Kammerumlage, ist in 
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hoch 
(allerdings im Hundertstelprozentbereich). Unter
nehmer, die dem Sachbereich Abfertigung nach 
dem BUAG unterliegen, haben die Kosten anders 
zu kalkulieren als Unternehmer, bei denen die Mit
arbeiter der Abfertigung neu oder – was wohl nur 
mehr untergeordnete Bedeutung hat – der Abferti
gung alt unterliegen.

2.3.2.2. Direkte Personalnebenkosten  
im Baugewerbe und  
in der  Bauindustrie 

Die direkten Personalnebenkosten für Arbeiter im 
Bauhauptgewerbe sind in Abbildung 2 angeführt.9 
Neben den Dienstgeberbeiträgen zur Sozialver
sicherung ist der Beitrag zur InsolvenzEntgelt
sicherung, der DB und der DZ sowie der Wohn
bauförderungsbeitrag zu berücksichtigen. Auch 
die Kommunalsteuer wird den direkten Personal
nebenkosten zugeordnet. Für den ausgewählten 
Betrieb ist zusätzlich der Schlechtwetterentschä
digungsbeitrag nach BSchEG zu berücksichtigen. 
Der Betrag wird bei den direkten Personalneben
kosten berücksichtigt, da er bereits als Prozentsatz 
auf das abgabepflichtige Entgelt vorliegt. Weil die 
Abfertigung über die BauarbeiterUrlaubs und 
Abfertigungskasse (BUAK) abgewickelt wird und 
nicht als Prozentsatz vorliegt, findet die Berück
sichtigung des Abfertigungsbetrags bei den umge
legten Personalnebenkosten statt.

Die Summe der einzelnen Prozentsätze ent
spricht den direkten Personalnebenkosten auf das 
laufende Entgelt. Für die spätere Berechnung der 
umgelegten Personalnebenkosten ist es notwendig, 
einen Mittelwert der direkten Personalnebenkosten 
auf das laufende Entgelt und auf Sonderzahlungen 
zu ermitteln, der beim Urlaub nach dem BUAG zur 
Anwendung kommt.

2.3.2.3. Direkte Personalnebenkosten im 
eisen und metallverarbeitenden 
Gewerbe

Diese Betriebe unterliegen nicht dem BSchEG 
und dem BUAG. Daher setzen sich die direkten 
Personalnebenkosten anders zusammen (siehe 
Abbildung 3). Der Betrag für Schlechtwetterent
schädigung entfällt. Die Abfertigung ist nach dem 
BMSVG zu leisten. Hier liegt ein Prozentsatz auf 

9 Die Abbildungen 2 bis 10 sind einem vom Erstautor entwickel
ten Berechnungsverfahren entnommen. Die Tabellenkalkulation 
ist allgemein zugänglich (siehe http://www.bauwesen.at) und 
Grunddaten sind bereits für mehrere Branchen angelegt. Orange 
hinterlegte Felder stellen jeweils individuelle Eingabefelder dar.

Berechnung der DPNK 
01.01.2021 Ja/Nein Höhe
Arbeitslosenversicherung Ja 3,00%
Zuschlag InsolvenzEntgeltsicherung Ja 0,20%
Pensionsversicherung ASVG Ja 12,55%
Krankenversicherung ASVG Ja 3,78%
Unfallversicherung Ja 1,20%
Familienlastenausgleichsfonds Ja 3,90%
DZ zum FLAF (im Mittel) Ja 0,38%
Wohnbauförderungsbeitrag Ja 0,50%
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag Ja 0,70%
Kommunalsteuer Ja 3,00%
Abfertigung neu (betriebl. Mitarbeitervorsorge) Nein
Summe DPNK 29,21%

DPNK auf laufendes Entgelt 29,21%
abzüglich Wohnbauförderungsbeitrag –0,50%
DPNK auf Sonderzahlungen 28,71%
Mittelwert 28,96%

Abbildung 2: Berechnung der direkten Personalnebenkosten im Baugewerbe 
und in der Bauindustrie (Quelle: http://www.bauwesen.at)

Berechnung der DPNK
01.01.2021 Ja/Nein Höhe
Arbeitslosenversicherung Ja 3,00%
Zuschlag InsolvenzEntgeltsicherung Ja 0,20%
Pensionsversicherung ASVG Ja 12,55%
Krankenversicherung ASVG Ja 3,78%
Unfallversicherung Ja 1,20%
Familienlastenausgleichsfonds Ja 3,90%
DZ zum FLAF (im Mittel) Ja 0,38%
Wohnbauförderungsbeitrag Ja 0,50%
Schlechtwetterentschädigungsbeitrag Nein
Kommunalsteuer Ja 3,00%
Abfertigung neu (betriebl. Mitarbeitervorsorge) Ja 1,53%
Summe DPNK 30,04%

DPNK auf laufendes Entgelt 30,04%
abzüglich Wohnbauförderungsbeitrag –0,50%
DPNK auf Sonderzahlungen 29,54%

Abbildung 3: Berechnung der direkten Personalnebenkosten im eisen- und 
 metallverarbeitenden Gewerbe (Quelle: http://www.bauwesen.at)
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das abgabepflichtige Entgelt vor. Deshalb wird 
die Abfertigung bereits bei den direkten Personal
nebenkosten berücksichtigt.

2.3.3. Berechnung der umgelegten 
 Personalnebenkosten

2.3.3.1. Berechnungsgrundlage
Im Gegensatz zur Berechnung der direkten Perso
nalnebenkosten ist die Berechnung der umgelegten 
Personalnebenkosten aufwendiger. Zuerst muss die 
produktive bzw verrechenbare Arbeitszeit ermit
telt werden, die den Kostenträger der umgelegten 
Personalnebenkosten darstellt. Dann werden die 
einzelnen Kostenkomponenten der umgelegten 
Personalnebenkosten der Höhe nach ermittelt und 
auf den Kostenträger, die produktive Arbeitszeit, 
umgelegt.

2.3.3.2. Berechnung der umgelegten 
 Personalnebenkosten für das 
 Baugewerbe und die Bauindustrie

Zunächst wird jene Zeit ermittelt, in der erlösbrin
gende Leistung erbracht werden kann. Ausgehend 
von den Tagen pro Jahr wird unter Abzug der 
Samstage und Sonntage die Bruttojahresarbeitszeit 
ermittelt (siehe Abbildung 4). Von dieser sind zu
nächst die gesetzlich oder kollektivvertraglich be
stimmten Ausfallszeiten abzuziehen. Damit ergibt 
sich die SollArbeitszeit. Unter Abzug von persön
lichen Ausfallszeiten der Mitarbeiter ergibt sich die 
Anwesenheitszeit im Unternehmen. Danach sind 
noch die betrieblichen Ausfallszeiten zu berück
sichtigen, um zur produktiven (verrechenbaren 
bzw erlösbringenden) Arbeitszeit zu gelangen.

Der nächste Schritt in der Berechnung der 
umgelegten Personalnebenkosten betrifft die Er
fassung der Entlohnung an Ausfallszeiten und die 
Umlage auf die produktive Zeit. Dabei sind auch 
die direkten Personalnebenkosten zu berücksich
tigen. Kostenträger bzw Ausgangsbasis für alle 
Komponenten der umgelegten Personalnebenkos
ten sind die produktiven Arbeitstage (100 %). Für 
gesetzliche (kollektivvertragliche) und auch für 
die persönlichen Ausfallszeiten gilt der Grundsatz, 
dass das Entgelt in der Höhe weiterzubezahlen 
ist, in dem es auch angefallen wäre, würde keine 
Ausfallszeit vorliegen. Das entspricht dem Aus
fallsprinzip. Die fortzuzahlenden Tage für Feier
tage, Krankenstände und sonstige Verhinderungen 
sowie betriebliche Ausfälle und Unproduktivität 
sind zu erfassen und auf die produktiven Arbeits
tage umzulegen (siehe Abbildung 5, Punkt B1.). 
Ein Ansatz für Kosten während Schlechtwetters10 
und Urlaubs entfällt hier, da die entsprechende Ab
wicklung nach dem BUAG erfolgt.

Weil der betrachtete Betrieb in alle Sachberei
che des BUAG fällt, sind noch weitere Beiträge an 
die BUAK bzw Rückvergütungen zu berücksichti
gen (siehe Abbildung 5, Punkt B2.). Das Beitrags
system gemäß BUAG sieht den zutreffenden Kol

10 Bei Ausfall wegen Schlechtwetters hat der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer 60 % des IstLohns zu entrichten. Diese 60 % 
zuzüglich eines Pauschalbetrags von 30 % für die geleisteten 
Sozialabgaben bekommt der Auftraggeber auf Antrag von der 
BUAK bis zu einem gewissen Kontingent rückerstattet.

lektivvertragslohn des Mitarbeiters als Basis vor. 
Für jeden Sachbereich gilt eine unterschiedliche 
Anzahl von Kollektivvertragslöhnen je beitrags
pflichtiger Woche und gegebenenfalls auch noch 
ein Hebefaktor. Die Beitragspflicht für den Sach
bereich Urlaub beträgt zB 11,55 Kollektivvertrags
löhne mit einem Hebefaktor von 1,2. Dieser Betrag 
ist an die BUAK abzuführen. Die Auszahlung des 
Urlaubentgelts inklusive Abführung der direkten 
Personalnebenkosten übernimmt der Dienstgeber, 
der das Urlaubsentgelt11 von der BUAK inklusi
ve eines Pauschalbetrags ersetzt bekommt.12 In 
vergleichbarer Weise wird der Sachbereich Weih
nachtsfeiertage abgewickelt. Bei den Sachberei
chen Abfertigung und Überbrückungsgeld handelt 
es sich nur um Zahlungen an die BUAK ohne 
Rückerstattung. Alle Kosten, die sich aus den zu
treffenden Sachbereichen des BUAG ergeben, sind 
auf die produktiven Arbeitstage zu beziehen.

Schließlich sind noch Kosten für Weihnachts
geld, das sich aus dem Kollektivvertrag ergibt, und 
sonstige Kosten (etwa für zwischenbetriebliche 
Ausbildungen) bei den umgelegten Personalne
benkosten zu berücksichtigen (siehe Abbildung 5, 
Punkte B3. und B4.).13

2.3.3.3. Berechnung der umgelegten 
 Personalnebenkosten im eisen 
und metallverarbeitenden Gewerbe

Zunächst ist die produktive Arbeitszeit zu berech
nen (siehe Abbildung 6). Das BSchEG ist hier in 
der Regel nicht anzuwenden. Ergeben sich Aus

11 Unter diesem Begriff ist die Fortzahlung des Entgelts plus Ur
laubszuschuss zu verstehen.

12 Der Beitrag für Urlaub wird steuerlich besonders behandelt. 
Eine Hälfte wird nach Tarif abgabenpflichtig, die andere Hälfte 
als Sonderzahlung. Daher wird der Beitrag für Urlaub nach dem 
BUAG mit einem Mittelwert der direkten Personalnebenkosten 
beaufschlagt.

13 Außerdem wird in der Musterberechnung ein Platzhalter bzw 
ein Erinnerungswert für weitere Nebenkosten geführt, die über 
die umgelegten Personalnebenkosten erfasst werden sollen.

Ermittlung der produktiven Arbeitstage
Tage Ausfallstage

Tage pro Jahr  365,25 
Samstage und Sonntage –104,36 
Bruttojahresarbeitszeit  260,89 
Gesetzliche Feiertage (Durchschnittswert) –10,43  11,86 
Arbeitsfreie Tage gem KollV (24.12 u 31.12) –1,43 
Urlaubsanspruch

5 Wochen 5 Tage/Wo für 85% –21,25  25,75 
6 Wochen 5 Tage/Wo für 15% –4,50 

SollArbeitszeit  223,28 
Krankenstand, Pflegefreistellung –12,97  16,67 
Sonstige Verhinderung (Arzt, Hochzeit usw) –3,70 
Anwesenheitszeit  206,61 
Ausfall Schlechtwetter mit Rückvergütung –6,25  6,25 
Betriebliche unproduktive Zeiten (Wartezeiten, Schulung 
usw)

–4,75  4,75 

Produktive (verrechenbare) Arbeitszeit in Tagen  195,61  65,28 

Abbildung 4: Berechnung der produktiven Arbeitszeit im Baugewerbe und in der 
Bauindustrie (Quelle: http://www.bauwesen.at)
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Berechnung der UPNK      

      in Tagen in %  DPNK Gesamt

U
PN

K
 

K
en

nz
.

A. Entlohnung für die produktive Arbeitszeit (Basis) 195,61 100,00% 29,21% 129,21%
B. Berechnung der UmgelegtenPersonalnebenkosten  
B1. Entlohnung und DPNK für Ausfallszeiten  
 Feiertage 11,86 6,06% 29,21% 7,83% 0
 Krankenstand und sonstige Verhinderung 16,67 8,52% 29,21% 11,01% 0
 Betrieblicher Ausfall und Unproduktivität 4,75 2,43% 29,21% 3,14% 0
 Schlechtwetter mit Rückvergütung (daher keine Kosten)   
 Urlaub in B2.1   
B2. Beiträge gem BUAG   
 B2 .1 Sachbereich Urlaub   
 Beitragspflichtig 260,89 Tage   
 abzüglich Urlaub –25,75 Tage   
    235,14 Tage   
 bei 5 Tage pro Woche 47,03 Wochen beitragspflichtig   
 Zuschlag pro beitragspfl. Woche 11,55 KVLöhne   
 Hebefaktor  1,20    
 Beitrag an die BUAK pro Jahr 651,82 KVLöhne   
 entspricht (bei 7,8 Std/Tag) 83,57 Tage 83,57 42,72% 42,72% 3
 bei Urlausanspruch 5 Wochen   
 64,935% von 42,72% für 85% 23,58% 28,96% 30,41% 3
 bei Urlausanspruch 6 Wochen   
 77,922% von 42,72% für 15% 4,99% 28,96% 6,44% 3
 Rückvergütung BUAK (+ Pauschalsatz für Lohnnebenkosten 30,1%) 28,57% 30,10% –37,17% 3
 B2.2 Sachbereich Winterfeiertage   
 Beitragspflichtig (April bis Nov.) 34,86 Wochen   
 Zuschlag pro beitragspfl. Woche 1,30 KVLöhne   
 Hebefaktor  1,20    
 Beitrag an die BUAK pro Jahr 54,38 KVLöhne   
 Entspricht (7,8 Std/Tag) 6,97 Tage 6,97 3,56% 3,56% 3
 Rückvergütetet Tage 4,28 Tage   
 zuzüglich 20% und 30,1% entspricht 6,68 Tage –6,68 –3,42% –3,42% 2
 Durchbeschäftigung Winter? Ja   
 Wenn „Nein“, Entfall der Rückvergütung 0,00% 2
 Wenn „Nein“, Entfall Bezahlung der Tage – 0,00% 29,21% 0,00% 0
 B2.3 Sachbereich Abfertigung   
 Beitragspflichtig  260,89 Tage   
 entspricht 52,18 Wochen   
 Zuschlag pro beitragspfl. Woche 1,50 KVLöhne   
 Hebefaktor  1,20    
 Beitrag an die BUAK pro Jahr 93,92 KVLöhne   
 Entspricht (7,8 Std/Tag) 12,04 Tage 12,04 6,16% 6,16% 3
 B2.4 Sachbereich Überbrückungsgeld   
 Beitragspf. Wochen April – November 31,43 Wochen   
 Zuschlag April – November 1,50 KVLöhne   
 Zwischensumme 47,14 KVLöhne   
 Beitragspf. Wochen Dezember – März 15,60 Wochen   
 Zuschlag Dezember – März 0,40 KVLöhne   
 Zwischensumme 6,24 KVLöhne   
 Beitrag an die BUAK pro Jahr 53,38 KVLöhne   
 Entspricht (7,8 Std/Tag) 6,84 Tage 6,84 3,50% 3,50% 3
B3. Weihnachtsgeld   
 Pflichtig gem KollV  260,89 Tage   
 entspricht 52,18 Wochen   
 Betrag je 39Std/Wo 3,41 KVLöhne   
 Hebefaktor  1,20    
 Betrag 213,51 KVLöhne   
 Entspricht (7,8 Std/Tag) 27,37 Tage 27,37 13,99% 28,71% 18,01% 2
B4. Sonstiges   
 B4.1 Zwischenbetriebliche Ausbildung   
 Beitragspflichtig 260,89 Tage   
 entspricht 52,18 Wochen   
 Betrag f Baugewerbe 100% 0,42 KVLöhne   
 Betrag f Bauindustrie 0% 0,25 KVLöhne   
 Beitrag für Ausbildung gemittelt 21,92 KVLöhne   
 Entspricht (7,8 Std/Tag) 2,81 Tage 2,81 1,44% 1,44% 3
 B4.2 Sonstiges (Erinnerungswert) 2,00% 0
Summe        224,84%  
Abzüglich Entlohnung produktive Zeit –100,00%  
Abzüglich direkte Personalnebenkosten     –29,21%  Umgelegte Personalnebenkosten      95,63%

Abbildung 5: Berechnung der umgelegten Personalnebenkosten für Arbeiter im Baugewerbe und in der Bauindustrie  
(Quelle: http://www.bauwesen.at)
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fallszeiten wegen Schlechtwetters, sind diese im 
Ansatz für die betrieblichen unproduktiven Zeiten 
zu berücksichtigen.

Die weitere Berechnung der umgelegten Perso
nalnebenkosten gestaltet sich einfacher und über
sichtlicher als jene für das Bauhauptgewerbe. Die 
umgelegten Personalnebenkosten ergeben sich im 
Wesentlichen aus Kosten aus dem Ausfallsprinzip 
für die Ausfallstage und aus weiteren Entgeltbe
standteilen (siehe Abbildung 7).14

3. Variabilität der Personal-
nebenkosten

3.1. Vorbemerkung
Die ermittelten Personalnebenkosten müssen wei
ter untersucht werden, bevor sie im Rahmen einer 
Projektkalkulation angesetzt werden können. Je 
nach Mehrlohn und Mehrarbeit können die direk
ten Personalnebenkosten und die umgelegten Per
sonalnebenkosten weiter variieren.

3.2. Direkte Personalnebenkosten
Die Beiträge zur Sozialversicherung gelten nur bis 
zur Höchstbeitragsgrundlage.15 Für jeden Bezugs
teil, der über der Höchstbeitragsgrundlage liegt, 
fallen keine Sozialversicherungsbeiträge mehr an. 
Das führt dazu, dass bei Beträgen über der Höchst
beitragsgrundlage die relativen direkten Personal
nebenkosten niedriger sind. Für die Kalkulation 
des Mittellohnpreises ist dieser Umstand meistens 
nicht relevant, weil die Bezüge von Bauarbeitern 
in der Regel unterhalb der Höchstbeitragsgrundla
ge liegen.16

3.3. Umgelegte Personalnebenkosten

3.3.1. Allgemeines
Die umgelegten Personalnebenkosten bestehen 
aus mehreren Bestandteilen. Jeder einzelne Be-
standteil muss betreffend Variabilität unter-
sucht werden. Die Musterberechnungen gehen 
vom Bezug des Kollektivvertragslohns ohne au
ßerkollektivvertraglichen Mehrlohn, Zulagen oder 
Zuschlägen aus und berücksichtigen die kollektiv
vertragliche Arbeitszeit. Das Ergebnis der Muster
berechnung ist ein Prozentsatz. Gemäß K3Blatt 
der ÖNORM B 2061 sind die umgelegten Perso
nalnebenkosten auf die abgabepflichtigen Perso
nalkosten aufzuschlagen. Die Frage ist: Wie wirkt 
sich der Basiswechsel auf die Höhe des Prozent
satzes aus?

Je nach betrachtetem Element der umgelegten 
Personalnebenkosten und anzuwendenden Kollek
tivvertrag bzw Grundlage sind die Einflüsse unter
schiedlich und müssen in der Musterberechnung 
bereits mitgedacht werden.

14 Außerdem wird in der Musterberechnung ein Platzhalter bzw 
ein Erinnerungswert für weitere Nebenkosten geführt, die über 
die umgelegten Personalnebenkosten erfasst werden sollen.

15 Mit Stand 1. 1. 2021 beträgt die Höchstbeitragsgrundlage mo
natlich 5.500 €.

16 Damit die direkten Personalnebenkosten bei Überschreitung der 
Höchstbeitragsgrundlage in richtiger Höhe berücksichtigt wer
den, kommt man über eine Betrachtung der Einzelbezüge und 
eine Anwendung von mathematisch korrekten Modellen nicht 
hinweg; vgl dazu Kropik, Baukalkulation, 422 bis 425.

Um die Einflüsse gesammelt erfassen zu kön
nen, ist es ratsam, die umgelegten Personalneben
kosten in die folgenden vier Kategorien einzutei
len:

	● UPNK 0 ist jener Teil der umgelegten Personal
nebenkosten, der unabhängig von Mehrarbeit 
und Mehrverdienst ist.

	● UPNK 1 ist jener Teil der umgelegten Perso
nalnebenkosten, der abhängig von der Mehr
arbeit ist.

Ermittlung der produktiven Arbeitstage    

    Tage Ausfallstage

Tage pro Jahr (Durchschittswerte für 4 Jahre) 365,25  

Samstage und Sonntage   –104,36  

Bruttojahresarbeitszeit   260,89  

Feiertage u arbeitsfreie Tage –10,50 
11,20 

Arbeitsfreie Tage gem KollV (31.12./1.1.) –0,70 

Urlaubs 85% 5,00 Wochen 5 Tage/Wo –21,25 
25,75 

Anspruch 15% 6,00 Wochen 5 Tage/Wo –4,50 

SollArbeitszeit 223,94  

Krankenstand u Pflegefreistellung –12,97 
16,67 

Sonstige Verhinderung (Pflege, Arzt udgl)  –3,70 

Anwesenheitszeit 207,27  

Ausfallszeiten mit Rückvergütung –  

Betriebliche Freizeit u unproduktive Zeiten (Annahme) –4,75 4,75 

Produktive (verrechenbare) Arbeitszeit in Tagen 202,52 58,37 

Abbildung 6: Berechnung der produktiven Arbeitszeit im eisen- und metallverar-
beitenden Gewerbe (Quelle: http://www.bauwesen.at)

Berechnung der UPNK       

  in Tagen in % DPNK Gesamt

U
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K
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.
A. Entlohnung für die produktive Arbeitszeit 202,52 100,00% 30,04% 130,04%

B. Berechnun g der Umgelegten Lohnnebenkosten  

B.1. Entlohnung und DPNK für Ausfallszeiten  

B.1.1 Feiertage und arbeitsfreie Tage gem KV 11,20 5,53% 30,04% 7,19% 0

B.1.2 Urlaub 25,75 12,71% 30,04% 16,53% 0

B.1.3 Krankenstand u sonstige persönlcher Ausfall 16,67 8,23% 30,04% 10,70% 0

B.1.4 Betrieblicher Ausfall 4,75 2,35% 30,04% 3,05% 0

B.2. Sonderzahlungen   

B.2.1 Urlaubszuschuss 4,33 Wochen 21,65 10,69% 29,54% 13,85% 3

B.2.2Weihnachtsgeld 4,33 Wochen 21,65 10,69% 29,54% 13,85% 3

B.3. Sonstige Nebenkosten (zB AbfertigungALT, Betriebsrat) 2,00% 0

Summe     197,22%  

Abzüglich Entlohnung produktive Zeit    –100%  

Personalnebenkosten gesamt 97,22%  

Abzüglich direkte Personalnebenkosten    –30,04%  

Umgelegte Personalnebenkosten    67,18%  

Abbildung 7: Berechnung der umgelegten Personalnebenkosten im eisen- und 
metallverarbeitenden Gewerbe (Quelle: http://www.bauwesen.at)
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	● UPNK 2 ist jener Teil der umgelegten Perso
nalnebenkosten, der abhängig vom Mehrver
dienst ist.

	● UPNK 3 ist jener Teil der umgelegten Perso
nalnebenkosten, der abhängig von Mehrarbeit 
und Mehrverdienst ist.

Zu beachten ist, dass der Begriff „Mehrverdienst“ 
von Branche zu Branche unterschiedlich zu verste
hen sein kann. Dieser Umstand wird in den folgen
den Unterpunkten beschrieben.

3.3.2. Variabilität der umgelegten 
 Personalnebenkosten im  Baugewerbe 
und in der Bauindustrie

Die relativen Höhen der nach dem Ausfallsprinzip 
ermittelten umgelegten Personalnebenkosten (sie
he Abbildung 5, Punkt B1.) sind unabhängig von 
Mehrarbeit und Mehrverdienst. Der absolute Be
trag ändert sich bei diesen Bestandteilen proporti
onal mit dem Bruttobezug. Daher ist die relative 
Höhe bezogen auf den Bruttobezug immer gleich 
groß. Diese Bestandteile werden der Kategorie 
UPNK 0 zugeordnet.

Die Beiträge gemäß BUAG beziehen sich auf 
die Höhe des kollektivvertraglichen Lohns. Ihre 
absolute Höhe ist daher unabhängig davon, wie 
hoch eine Überzahlung ist oder wie viele Stun
den je Woche tatsächlich gearbeitet wird (zB mit 
Überstunden). Nachdem der Prozentsatz gemäß 
K3Blatt auf den Bruttobezug aufgeschlagen wird, 
die absolute Höhe der Beiträge nach dem BUAG 
jedoch unabhängig vom Bruttobezug ist, muss der 
Prozentsatz geändert werden, um zum richtigen 
Ergebnis zu gelangen. Bei höherem Bruttobezug 
sinkt die relative Höhe dieser Bestandteile. Mit 
Ausnahme der Rückvergütung der Winterfeiertage 
werden die Beiträge nach den Sachbereichen des 
BUAG der Kategorie UPNK 3 zugeordnet.

Die relative Höhe der umgelegten Personalne
benkosten zufolge der Rückvergütung der Winter
feiertage und des Weihnachtsgeldes ist nur abhän
gig vom Mehrverdienst, weil sich die absoluten 
Beträge beim Mehrverdienst nicht verändern. Bei 
Mehrarbeit verändern sich die absoluten Beträge 
proportional zum Bruttobezug. Daher erfolgt die 
Zuordnung zur Kategorie UPNK 2.

Projektspezifische Anpassung der UPNK

Arbeitszeit gem KollV 39,0 Std/Wo Ø KVLohn 14,00 €/Std

Projektarbeitszeit 40,0 Std/Wo Ø abgabeplichtiger Lohn 16,80 €/Std

Mehrarbeitsfaktor 0,9750  Mehrlohnfaktor  0,8333  

 UPNK 0 UPNK 1 UPNK 2 UPNK 3 Summe

Werte gem Stammdaten 23,98% 0,00% 14,60% 57,05% 95,63%

Mehrarbeitsfaktor (MAF)  0,9750  0,9750  

Mehrlohnfaktor (MLF)   0,8333 0,8333  

Produkt 23,98% 0,00% 12,16% 46,35% 82,50%

Umgelegte Personalnebenkosten (K3 Zeile 13)   82,50%

Abbildung 8: Berechnung des Mehrarbeitsfaktors und des Mehrlohnfaktors sowie Anpassung der umge-
legten Personalnebenkosten im Baugewerbe und in der Bauindustrie (Quelle: http://www.bauwesen.at)

Projektspezifische Anpassung der UPNK

Arbeitszeit gem KollV 38,5 Std/Wo Arbeitszeitzuschläge 0,30 €/Std

Projektarbeitszeit 40,0 Std/Wo abgabepflichtiger Lohn 18,00 €/Std

    abgabepl. Lohn ohne AZZusch. 17,70  

Mehrarbeitsfaktor 0,9625  Mehrlohnfaktor aus Mehrarbeit 0,9833  

  UPNK 0 UPNK 1 UPNK 2 UPNK 3 Summe

Werte gem Musterberechnung 39,48% 0,00% 0,00% 27,70% 67,18%

Mehrarbeitsfaktor (MAF)   0,9625  0,9625  

Mehrlohnfaktor – nur Mehrarbeit (MLFMA)   0,9833 0,9833  

Produkt 39,48% 0,00% 0,00% 26,21% 65,69%

Umgelegte Personalnebenkosten (K3 Zeile 13)    65,69%

Abbildung 9: Berechnung des Mehrarbeitsfaktors und des Mehrlohnfaktors Überstunde sowie 
 Anpassung der umgelegten Personalnebenkosten im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe  
(Quelle: http://www.bauwesen.at)
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Die Abhängigkeit der umgelegten Personalne
benkosten kann über den Mehrarbeitsfaktor und 
den Mehrlohnfaktor ausgedrückt werden. Der 
Mehrarbeitsfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis 
der kollektivvertraglichen Arbeitszeit zur kalku
lierten Arbeitszeit. Der Mehrlohnfaktor ergibt sich 
aus dem Kollektivvertragslohn bezogen auf den 
abgabepflichtigen Verdienst. Je nachdem, wie die 
Arbeitszeit und der Verdienst in einem Projekt aus
fallen, sind die umgelegten Personalnebenkosten 
anzupassen (siehe Abbildung 8).

3.3.3. Variabilität der umgelegten 
 Personalnebenkosten im eisen und 
metallverarbeitenden Gewerbe

Die Abhängigkeit der umgelegten Personalneben
kosten nach dem Kollektivvertrag für Arbeiter 
im eisen und metallverarbeitende Gewerbe von 
Mehrarbeit und/oder Mehrverdienst fällt anders 
aus (siehe Abbildung 9).

Der Prozentsatz der umgelegten Personalne
benkosten auf die Personalkosten, welcher sich aus 
dem Ausfallsprinzip ergibt, ist auch hier konstant. 
Die unabhängigen umgelegten Personalnebenkos
ten können der Kategorie UPNK 0 zugeordnet 
werden.

Beim Urlaubszuschuss und beim Weihnachts
geld liegt eine Variabilität vor. Eine Überstunden
vergütung fließt nicht in deren Bemessung ein. Die 
Sonderzahlung wird bereits bei der Ermittlung des 
Überstundenzuschlags berücksichtigt und daher 
bereits mit der Überstunde ausbezahlt. Dadurch än
dert sich die relative Höhe der umgelegten Perso
nalnebenkosten, wenn Mehrarbeit bzw Überstun
den geleistet werden. Dieser Umstand kann bei der 
Kalkulation über den Mehrarbeitsfaktor und den 
Mehrlohnfaktor Überstunde berücksichtigt wer
den. Der Urlaubszuschuss und das Weihnachtsgeld 
können der Kategorie UPNK 3 zugeordnet werden. 
Zu beachten ist, dass die UPNK 3 anders als im 
Bauhauptgewerbe nicht von der Mehrarbeit 
und dem gesamten Mehrlohn abhängen, son-
dern von der Mehrarbeit und dem Mehrlohn, 
der ausschließlich auf Mehrarbeit zurückzufüh-
ren ist.

4. Vergleichende Betrachtung der 
umgelegten Personalnebenkosten

Vergleicht man die beiden dargestellten Musterbe
rechnungen der umgelegten Personalnebenkosten, 
zeigt sich, dass ein höherer Wert der umgelegten 
Personalnebenkosten für das Bauhauptgewerbe 
vorliegt (siehe Abbildungen 5 und 7: 95,63 % zu 

67,18 %). Die Variabilität der umgelegten Perso
nalnebenkosten im Bauhauptgewerbe in Bezug auf 
Mehrverdienst und Mehrarbeit ist aber wesentlich 
höher. Ein Vergleich der Ergebnisse der umge-
legten Personalnebenkosten der Musterberech-
nung ist daher nicht aussagekräftig.

Um Vergleichbarkeit zu schaffen, müssen die 
Werte durch Annahmen auf die gleiche Basis ge
bracht werden. Geht man davon aus, dass in einer 
Woche 40 Stunden gearbeitet wird und im betrach
tenden Betrieb des Bauhauptgewerbes das Verhält
nis von abgabepflichtigem Lohn zu kollektivver
traglichem Lohn 1,20 beträgt, verringert sich die 
Differenz bei den umgelegten Personalnebenkos
ten (siehe Abbildung 10) deutlich. Die verbleiben
de Differenz ist vor allem auf die Unterschiede in 
der produktiven Arbeitszeit, auf das Berücksichti
gen des Überbrückungsgeldes und auf die unter
schiedliche Berechnung der Abfertigung zurück
zuführen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass 
der Kollektivvertrag für Arbeiter im eisen und 
metallverarbeitende Gewerbe Bezugsbestandteile 
aufweist, die der Kollektivvertrag für Bauindustrie 
und Baugewerbe nicht kennt.

Fazit
Die Genauigkeit der Kalkulation der Personal
kosten kann nicht mit der Genauigkeit einer 
Personalverrechnung verglichen werden. In 
der Personalverrechnung werden vergangen
heitsbezogene Daten verarbeitet und Brutto
bezüge sowie Abgaben ermittelt. Die Kalku
lation der Personalkosten muss in die Zukunft 
blicken, aber Erlöse sicherstellen, um den zu
künftigen Personalaufwand decken zu können. 
Fehler in der Kalkulation der Personal(neben)
kosten können fatal sein, da Personalkosten 
regelmäßig einen wesentlichen Anteil an den 
Gesamtkosten ausmachen.

Musterberechnungen geben eine Hilfe
stellung, sind aber nicht stur zu übernehmen, 
sondern erfordern jedenfalls eine Anpassung 
an die betriebsindividuellen Umstände. Ins
besondere die produktive Arbeitszeit ist so 
treffsicher wie möglich abzuschätzen bzw zu 
erfassen. Neben der Erfassung der Bestandtei
le der Personalnebenkosten in richtiger Höhe 
sind in der Kalkulation die jeweils richtigen 
Bezugsgrößen auszuwählen. Je nach Branche 
bzw Betriebszugehörigkeit zu einem Kollek
tivvertrag ergeben sich die Personalnebenkos
ten in unterschiedlicher Höhe.

Vergleich der Personalnebenkosten

    PNK vor Anpassung PNK nach Anpassung

    DPNK UPNK Summe DPNK UPNK Summe

Baugewerbe und Bauindustrie 29,21% 95,63% 124,84% 29,21% 82,50% 111,71%

Eisen und Metallverarbeitendes Gewerbe 30,04% 67,18% 97,22% 30,04% 65,69% 95,73%

Abbildung 10: Vergleich der berechneten Personalnebenkosten (Quelle: http://www.bauwesen.at)
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